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Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mag. Dr. RudolfTaschner, Wendelin Mölzer, 

Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Unterrichtsausschusses über die Regierungsvorlage (107 d.B.) betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche 
Bundesschulgesetz, das Schulunterrichtsgesetz und das Schulpflichtgesetz 1985 geändert werden 
(120 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die Regierungsvorlage (107 d.B.) betreffend das Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, 
das Land- und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz, das Schulunterrichtsgesetz und das 
Schulpflichtgesetz 1985 geändert werden, wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 3 ist nach Z 17 (§ 41 a Abs. 2) folgende Z 17a einzufügen: 

,,17a. § 45 Abs. 5 erster Satz lautet: 

"Wenn ein Schüler einer mittleren oder höheren Schule länger als eine Woche oder fünf nicht 
zusammenhängende Schul tage oder 3 0  Unterrichtsstunden im Unterrichtsjahr dem Unterricht fernbleibt, 
ohne das Fernbleiben zu rechtfertigen (Abs. 3) und auch auf schriftliche Aufforderung hin eine Mitteilung 
binnen einer Woche nicht eintrifft, so gilt der Schüler als vom Schulbesuch abgemeldet (§ 3 3  Abs. 2 
lit. c)." " 

2. In Art. 3 hat in der Z 26 (§ 82 Abs. 11) die Z 4 zu lauten: 

,,4. § 45 Abs. 5 sowie die Überschrift des § 64, § 64 Abs. 1, 2,14 und 16, § 66a Abs. 1 und § 83 Abs. 
3 treten mit 1. September 2018 in Kraft; gleichzeitig tritt § 64 Abs. 2a bis 2d außer Kraft;" " 

Begründung: 

Zu Z 1 (§ 45 Abs. 5 SchUG): 

Regelungen betreffend das Fernbleiben von der Schule werden auch für Schülerinnen und Schüler, die die 
Schulpflicht bereits beendet haben, nachgeschärft. Künftig soll an diese Schülerinnen und Schüler von 
mittleren und höheren Schulen ab dem sechsten Schultag - oder ab der 31. Unterrichtsstunde, dem bzw. 
der eine Schülerin oder ein Schüler in einem Unterrichtsjahr ferngeblieben ist, eine schriftliche 
Aufforderung ergehen, das Fernbleiben zu rechtfertigen. Dafür bleibt eine Woche Zeit ab Zustellung der 
schriftlichen Mitteilung. Sollte es keinen Rechtfertigungsgrund für das Fernbleiben geben oder diese 
Rechtfertigung nicht rechtzeitig erfolgen, gilt die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler wie 
bisher als vom Schulbesuch abgemeldet. Um eine Rechtfertigung zu überprüfen, kann auch ein ärztliches 
Attest verlangt werden (§ 45 Abs. 3). 

Zu Z 2 (§ 82 Abs. 11 Z 4 SchUG) 

Die Inkrafttretensbestimmungen werden angepasst. 
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